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Die Ursachen und Auswirkungen der Gewäs-
serbelastungen infolge der landwirtschaftli-
chen Nutzung sind in einzelnen Regionen 
Deutschlands auch aufgrund unterschiedlicher 
Standort- und Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft verschieden. Auch die Gewäs-
serschutzberatung in der Landwirtschaft ist in 
den einzelnen Bundesländern nicht einheitlich 
geregelt. Trotz dieser Diversität sind allgemein-
gültige Grenzen des Beratungserfolgs zu erken-
nen und vor dem Hintergrund der Zielerrei-
chung und Kostenwirksamkeit zu bewerten.

Zielerreichung und Erfolgsbewertung

Die Gewässerschutzberatung ermöglicht in 
dem von wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen geprägten Konfliktfeld Land-
wirtschaft – Gewässerschutz einen Informati-
onsaustausch zwischen den Vertretern der 
Landwirtschaft, den Behörden und den Was-
serversorgungsunternehmen (WVU). In erster 
Linie vermittelt die Fachberatung den Landbe-
wirtschaftern Wissen über eine an die jeweili-
gen Standortverhältnisse angepasste Bewirt-
schaftung (z. B. Bodenbearbeitung, Fruchtfol-
geplanung, Zwischenfruchtanbau, Düngepla-
nung, kulturbegleitendes Düngemanagement 
etc.) und fördert so die Umsetzung einer gewäs-
serschonenden Landbewirtschaftung. Ob das 
Beratungswissen durch die Landwirte tatsäch-
lich umgesetzt wird, hängt allerdings noch von 
anderen Faktoren ab (Abb. 1). 

Dabei ist insbesondere die Wirtschaftlichkeit 
für die Landwirte entscheidend und bestimmt 
gemeinsam mit ordnungsrechtlichen Vorgaben 
die Motivation und Möglichkeiten der Land-
wirte. Folglich darf die Beratungsarbeit auch 
nicht ausschließlich an den indirekten Kriteri-
en wie den Auswirkungen der Landbewirt-
schaftung auf die Grund- und Oberflächenwas-
serqualität und somit an der Zielerreichung des 
guten chemischen Gewässerzustandes gemes-
sen werden. 

Für eine Erfolgsbewertung der Gewässerschutz-
beratung sind vielmehr direkte Erfolgsindika-
toren wie Akzeptanz und Wissenserwerb bei 
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Abb. 1: Gewässerschutz-
beratung – Zielerreichung und 
Erfolgsbewertung
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gestellt, dass zumindest in den letzten 
15 Jahren tendenziell keine wesentli-
che Verbesserung der landwirtschaft-
lichen Stickstoffbilanz mehr festzustel-
len ist [5]. Weitere Beispiele sind die 
Darstellungen des Oldenburgisch-Ost-
friesischen Wasserverbandes und der 
NEW NiederrheinWasser GmbH [6, 7].

Die Beratungsarbeit stößt in ihrer in-
direkten Wirkung auf die Bewirtschaf-
tung dann an Grenzen, wenn erfor-
derliche Bewirtschaftungsmaßnah-
men oder -änderungen für den Land-
wirt nicht attraktiv sind oder 
entsprechende ordnungsrechtliche 
Vorgaben fehlen. Daher ist die Gewäs-
serschutzberatung mit gezielten fi-
nanziellen Anreizen oder erhöhten 
Bewirtschaftungspflichten über das 
Ordnungsrecht zu verknüpfen, um die 
Zielerreichung des guten Gewässerzu-
standes sicherzustellen.

Kombination von Beratung  
mit Bewirtschaftungsanreizen

In vielen Bundesländern werden ne-
ben einer Gewässerschutzberatung für 
definierte Bewirtschaftungsmaßnah-
men, sogenannte Agrarumweltmaß-
nahmen, finanzielle Ausgleichsbeträge 
gewährt. Leider stehen häufig in den 
Bedarfs- bzw. Beratungsgebieten keine 
geeigneten, d. h. betriebsstruktur- und 
standortgerechten Anreizprogramme 
zur Verfügung: So wird beispielsweise 
aktuell in Südhessen in den WRRL-
Maßnahmengebieten mit dem höchs-
ten Handlungsbedarf (im Unterschied 
zu anderen  Regionen Hessens) keine 
Winterzwischenfruchtförderung an-
geboten. Gründe für fehlende oder 
nicht bedarfs- und regionsspezi fische 
Agrarumweltmaßnahmen sind unzu-
reichende Finanzmittel und bürokra-
tische Hemmnisse. Auch der Versuch, 
Agrarumweltmaßnahmen möglichst 
für ein ganzes Bundesland einheitlich 
anzubieten, konterkariert das Erforder-
nis nach Betriebsstruktur- und Stand-
ortspezifizierung. 

Folglich gilt es, geeignete Anreizpro-
gramme zu entwickeln, die regional- 
und standortgerecht sind und sich in 

den Landwirten erforderlich. Die tat-
sächliche Umsetzung gewässerscho-
nender Maßnahmen als indirekte Er-
folgsindikatoren ist immer in Verbin-
dung mit vorhandenen Bewirtschaf-
tungsanreizen und dem Ordnungs-
recht zu bewerten.

Grenzen der Beratung

Eine spezifisch auf Gewässerschutzbe-
lange  fokussierte landwirtschaftliche 
Beratung ist in vielen Bundesländern 
seit Jahrzehnten eta bliert. In Hessen 
beispielsweise beinhalten freiwillige 
privatrechtliche Kooperationen zwi-
schen den WVU und den Landwirten 
in Trinkwasserschutzgebieten (WSG) 
als Ergänzung und Umsetzung der in 
Wasserschutzgebietsverordnungen 
festgelegten Auflagen schon seit An-
fang der 1990er-Jahre eine spezifische 
Gewässerschutzberatung [1]. Aufgrund 
der Erfolge der lokalen Kooperationen 
[2] wurde ab dem Jahr 2009 zur Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) in Hessen auch für Gebiete au-
ßerhalb von Trinkwasserschutzgebie-
ten eine auf die WRRL ausgerichtete 
Beratung als „Ergänzende Maßnahme“ 
in das Maßnahmenprogramm aufge-
nommen [3, 4]. 

In Hessen und vielen weiteren Regio-
nen in Deutschland wurden in den 
vergangenen Jahren infolge der koope-
rativen Zusammenarbeit zwischen 
Land- und Wasserwirtschaft, verbun-
den mit einer intensiven Gewässer-
schutzberatung, sowohl eine Reduzie-
rung der Nährstoffüberschüsse in den 
landwirtschaftlichen Betrieben und 
auf den bewirtschafteten Flächen als 
auch eine reale Verringerung der Ein-
träge von Nitrat und Pflanzenschutz-
mitteln erzielt. 

Allerdings wird aus zahlreichen aktu-
ellen Untersuchungen und Berichten 
deutlich, dass die positiven Gewässer-
schutzentwicklungen in den meisten 
Regionen stagnieren und vielfach so-
gar wieder eine Trendumkehr der 
Grundwasserqualitätsentwicklung zu 
verzeichnen ist: So wird z. B. im Nitrat-
bericht 2016 der Bundesregierung dar-
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behalten für Düngemaßnahmen und 
das Ausbringen von Pflanzenschutz-
mitteln in abgegrenzten Bedarfsge-
bieten zu ermög lichen.

Kosten und Kostentragung

Eine landwirtschaftliche Gewässer-
schutzberatung, die flächendeckend 
sowohl allgemeine, gruppenspezifi-
sche und auch einzelbetriebliche Be-
ratungsangebote umfasst (Abb. 2), er-
fordert hoch qua lifiziertes Personal 
und ist darüber  hinaus personalauf-
wendig und kostenintensiv.

Aufwand und Kosten sind vorrangig auf-
gabenabhängig sowie standort- und re-
gionalspezifisch. Ein Vergleich anhand 
von Kennzahlen erfordert geeignete Be-
zugsgrößen. Da allerdings mögliche Be-
zugsgrößen wie die Anzahl der Betriebe, 
die landwirtschaftliche Gesamt-Nutz-
fläche im Beratungsgebiet oder die Men-
ge des „geschützten“ Grundwassers bzw. 
des geförderten Rohwassers in einem 
Trinkwasserschutzgebiet wiederum 
stark standortbeeinflusst und regional-
spezifisch sind, können entsprechende 
Kennzahlen nicht oder zumindest nur 
sehr eingeschränkt zum Vergleich her-
angezogen werden. 

Eine signifikante Verringerung von 
Auf  wand und Kosten ist mittel- und 
langfristig nicht zu erwarten, da im-
mer wieder Anpassungen und Wieder-
holungen der Beratungsinhalte auf-
grund der Komplexität und Vielfalt der 
Bewirtschaftungsfaktoren sowie sich 
ändernden Rahmenbedingungen er-
forderlich sind. Neue Erkenntnisse in 
der Beratungspraxis sind aufzugreifen 
und neue Themen in den Beratungsfo-
kus zu nehmen. Überdies werden die 
Beratungsangebote mit steigender Ak-
zeptanz immer stärker von den Land-
wirten selbst nachgefragt.

Aufwand und Kosten sind unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass 
sich die Beratungsarbeit nur indirekt 
auf die Nitrat-Überschüsse und Ge-
wässerqualität auswirken kann, regel-
mäßig zu hinterfragen. Doch je mehr 
das Gesamtpaket aus Beratung, Aus-

nisverfahren. Stattdessen wird auf 
gesetzliche Dünge r egelungen verwie-
sen [9]. Zentraler Baustein im Hin-
blick auf die gesetz lichen Vorgaben 
für eine grundwasserschützende 
Landbewirtschaftung ist dabei die 
Düngeverordnung (DüngeVO). Seit 
Kurzem sieht die aktuelle DüngeVO 
für die Bundesländer erstmals die 
Verpflichtung zusätzlicher Anforde-
rungen für ausgewählte Gebiete vor, 
in denen ein besonderer Handlungs-
bedarf besteht [10].

Allerdings steht zu befürchten, dass 
die in der DüngeVO definierten und 
von den Bundesländern auszuwäh-
lenden erhöhten Anforderungen 
nicht ausreichen, um dem Bedarf 
nach geeigneten und ausreichenden 
standortbezogenen Bewirtschaf-
tungspflichten gerecht zu  werden 
[11]. In jedem Fall ist der Umsetzungs-
erfolg der DüngeVO frühzeitig zu eva-
luieren und ggf. sind weitergehende 
Anforderungen an die Düngung bis 
hin zu einer Einführung von Erlaub-
nisverfahren mit Genehmigungsvor-

der Praxis gut umsetzen und kontrol-
lieren lassen. Die Anreizprogramme 
müssen zudem in bürokratiearmen 
Genehmigungsverfahren zu beantra-
gen und wirtschaftlich attraktiv sein. 

Kombination von Beratung  
mit Bewirtschaftungspflichten

Neben der Schaffung von Anreizen ist 
die Verknüpfung der Beratung mit Be-
wirtschaftungspflichten aus dem Ord-
nungsrecht ein probates Mittel, um die 
praktische Umsetzung von gewässer-
schonenden Bewirtschaftungsmaß-
nahmen voranzutreiben.

So stellt die Düngung beispielsweise 
eine unechte Gewässerbenutzung ge-
mäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
vom 31. Juli 2009 (§ 9 Abs. 2 Nr.2 
WHG) dar [8]. Infolge der Privilegie-
rung der Landwirtschaft erfolgt ent-
gegen dem grundsätzlichen regulä-
ren Vorgehen bei unechten Gewässer-
benutzungen für Düngemaßnahmen 
aber kein wasserbehördliches Erlaub-

Betriebe mit Nmin-
Dauerbeobachtungsflächen 

Informations-/Beratungsbetriebe 

Beratung zu Agrarumweltmaßnahmen 

Bewirtschaftungs-
unterstützende Daten 

Einzelbetriebe 
(Vorzeige-/Leitbetriebe) 

Praxisversuche 
Demonstrations-

versuche 

Feldtage, 
Rundschreiben, 

Infoveranstaltung 

Düngungs-
Sprechtage, 

Feldbegehungen 

Hoftorbilanzen, 
Beratung 

N-Effizienz

Schlag-
bilanzen

Themenbezogene 
Beratungsgruppen 

Gewässerschutzberatung: Beratungsstufen und -elemente 

Abb. 2: Gewässerschutzberatung – Beratungsstufen und -elemente
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Fazit

Trotz aller Unterschiede in den einzel-
nen Regionen Deutschlands hinsicht-
lich der Organisation und der Umset-
zung der Gewässerschutzberatung sind 
die Wirkungsprinzipien gleich und die 
Grenzen der Beratungserfolge durch 
die Kosten und ordnungsrechtliche 
Vorgaben in Bezug auf erforderliche 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungs-
maßnahmen bestimmt. Aus Sicht der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung 
ist Gewässerschutzberatung in der 
Landwirtschaft langfristig anzulegen 
und eine unverzichtbare gesamtgesell-
schaftliche Pflichtaufgabe. W 
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gleich von Bewirtschaftungsein-
schränkungen und Ordnungsrecht 
ganzheitlich angelegt und geeignet 
ist, umso mehr sind der eingesetzte 
Beratungsaufwand und die Bera-
tungskosten auch volkswirtschaft-
lich gerechtfertigt.

Die Beratung mit dem Ziel, bestehen-
de Überschreitungen von Gewässer-
qualitätsnormen zu reduzieren, ist 
unter Berücksichtigung des Verursa-
cherprinzips staatlich zu finanzieren. 
Aus Sicht der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung ist es nicht nachvoll-
ziehbar und auch nicht akzeptabel, 
dass die WVU den erhöhten Aufwand 
zur Reduzierung von vorhandenen 
Grundwasserbelastungen tragen oder 
tragen sollen. Demzufolge sind aus 
Steuermitteln ausreichende Finanz-
mittel bereitzustellen. Für deren ziel-
gerichteten und maßnahmeneffizien-
ten Einsatz sind regional- und the-
menbezogene Anreizprogramme 
ebenso denkbar wie die Gewährung 
eines Nachteilausgleichs für die Land-
bewirtschaftung in grundwassersen-
siblen Gebieten mit erhöhter Nitrat-
Austragsgefährdung.

Weiter sind bestehende Abgabenpro-
gramme mit Lenkungsfunktionen an-
zupassen; etwa eine erhöhte Vergütung 
nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) für eine „grüne“ Biogaser-
zeugung, u. a. mit definierten Anfor-
derungen für einen grundwasserscho-
nenden Anbau von Energiepflanzen.
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Die Juniausgabe der bbr (6-2017) enthält ein Spezial zum 
Thema Kabelleitungstiefbau sowie Fachbeitrage u. a. zu 
folgenden Themen:

Kostenloses Probeheft unter info@wvgw.de

• Grabenlose Kabellegung mittels gesteuerter HDD-Technik

• Tiefbrunnensanierung in Ludwigshafen

• Geothermale Nutzung von Deponien und Altablagerungen 


